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1. ZIELSTELLUNG UND GRUNDLAGEN 

Im Zuge der Planung zum zweibahnigen Ausbau und der Verlegung der 

B 173 wird die Untersuchung der Luftschadstoffe mit den wesentlichen Er-

gebnissen dokumentiert. 

Luftverunreinigungen an Straßen entstehen im Wesentlichen durch Verbren-

nungsprozesse in Otto- und Dieselmotoren. Die dabei anfallenden Emissio-

nen treten überwiegend in gasförmigen, z. T. auch im festen Zustand auf. Ihre 

Stärke hängt neben den spezifischen Abgasemissionsfaktoren der einzelnen 

Fahrzeuge, von der Verkehrsmenge, dem Lkw-Anteil und der gefahrenen Ge-

schwindigkeit ab.  

Die Ausbreitung der Emissionen aus dem Kfz-Verkehr an freier Strecke hängt 

von zahlreichen Faktoren ab. Zu nennen sind insbesondere meteorologische 

Bedingungen sowie photochemische und physikalisch-chemische Umwand-

lungsprozesse, aber auch die Topographie und Anpflanzungen am Straßen-

rand. Untersuchungen haben ergeben, dass die Schadstoffkonzentrationen 

mit zunehmendem Abstand vom Fahrbahnrand rasch abnehmen. Mit der In-

betriebnahme der Neubautrasse ergeben sich abhängig von der Verkehrs-

stärke, -geschwindigkeit und -zusammensetzung verkehrsbedingte Zusatzbe-

lastungen an Luftschadstoffen. 

Die Gesamtbelastung durch Luftschadstoffe setzt sich zusammen aus den 

Teil- bzw. Vorbelastungen durch Industrie, Hausbrand/Kleingewerbe und der 

Zusatzbelastung aus dem Verkehr.  

Nach § 50 des Bundes-Immissionsschutz-Gesetzes (BImSchG) sind bei 

raumbedeutsamen Planungen schädliche Umwelteinwirkungen auf die aus-

schließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf 

sonstige schutzbedürftige Gebiete möglichst zu vermeiden. Schädliche Um-

welteinwirkungen im Sinne dieses Gesetzes sind Immissionen, die nach Art, 

Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder er-

hebliche Belastungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizu-

führen (§ 3 BImSchG). 
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Es wird der Nachweis erbracht, dass für die konkrete landschafts- und sied-

lungsräumliche Situation unter Berücksichtigung der klimatischen Bedingun-

gen und insbesondere der Windverhältnisse die Gesamtbelastungssituation 

mit Luftschadstoffen bestehende Grenz-, Orientierungs-, Leit-/Vorsorge- bzw. 

Richtwerte nicht überschritten werden. 

Die Berechnung der Immissionskonzentrationen an Luftschadstoffen erfolgt 

mit Hilfe des Basis- und des Lärmschutzmodells. Die Berechnung wird mit 

dem PC-Berechnungsverfahren zum MLuS 02, geänderte Fassung 2005, 

durchgeführt. 

 

2. EINSATZBEDINGUNGEN FÜR DAS AUSBREITUNGSMODELL 
(MLuS-02) 

Mit dem Verfahren nach MLuS 02, in der geänderten Fassung 2005, ist eine 

Abschätzung der Jahresmittelwerte und 98-Perzentile möglich. 

Als relevante Komponenten der Luftschadstoffe werden folgende gas- und 

partikelförmige Substanzen betrachtet: 

Kohlenmonoxid  CO 
Stickstoffmonoxid  NO 
Stickstoffdioxid  NO2 

Blei    Pb 
Schwefeldioxid  SO2 
Benzol    C6H6 
Partikel   PM10 
 

Ermittelt wird mit dem Berechnungsverfahren nach MLuS 02 die bodennahe 

Konzentration Ki für einen Immissionsort in 1,50 m Höhe und jeweilige Ab-

stände vom Fahrbahnrand. 

Das Verfahren nach MLuS 02 ist an folgende Bedingungen gebunden: 

- Verkehrsstärken über 5.000 Kfz/24 h, 
- Geschwindigkeiten über 50 km/h, 
- Trogtiefen und Dammhöhen unter 15 m, 
- Längsneigung bis 6%, 
- maximaler Abstand vom Fahrbahnrand 200 m, 
- Lücken innerhalb der Randbebauung ≥ 50%, 
- Abstände zwischen den Gebäuden und den Fahrbahnrand ≥ 2 Gebäudehöhen, 
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- Gebäudebreite ≤ 2 Gebäudehöhen. 

Für die vorliegende Planung sind diese Bedingungen erfüllt.  

 
3. AUSGANGSDATEN, GRENZ- UND ORIENTIERUNGSWERTE 

3.1 Berechnungszeitpunkt 

Die Berechnung der Schadstoffkonzentrationen und –belastungen erfolgt für 

das Jahr 2020 als maximales Prognosejahr gem. MLuS 02. Die Vorbelas-

tungswerte nehmen im Laufe der Jahre ab (Reduktionsfaktoren nach Tabelle 

A 2 des Merkblattes MLuS 02). Durch die Verwendung der Verkehrsbelas-

tungswerte 2025 für die Berechnung zum Jahr 2020 ergeben sich Ergebnisse 

zur sicheren Seite. 

3.2 Verkehrskennwerte 

Der zu betrachtende Abschnitt der Neubautrasse mit dem geringsten Abstand 

zur Wohnbebauung weist die folgenden Verkehrsbelastungen gemäß dem 

Verkehrsgutachten auf. Näherungsweise wurde die höhere und ungünstigere 

Verkehrsbelastung für das Prognosejahr 2025 angenommen. Die Lkw-Anteile 

wurden mit 20 % angesetzt.  

 
2025 B 173 

DTV   [Kfz/24h] 11.513 

Lkw-Anteil   [%] 20 % 
 
Als Fahrgeschwindigkeiten werden folgende Werte in die Berechnung einge-

führt: 

Geschwindigkeit  Pkw 100 km/h 

   Lkw   80 km/h (ungünstig) 
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3.3 Windgeschwindigkeiten 

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes beträgt die mittlere Windge-

schwindigkeit im Untersuchungsraum im Bereich der Randhöhen etwa 

2,3 m/s, für die freien Lagen in der Talebene rund 2,5 m/s. 

3.5 Immissionsgrenzwerte 

Die Beurteilungsmaßstäbe von Luftschadstoffimmissionen werden in der 

(Rahmen-)Richtlinie über die Beurteilung und die Kontrolle der Luftqualität 

(96/62EG vom 27.9.1996) mit ihren Tochterrichtlinien festgelegt. Die Umset-

zung der Tochterrichtlinien in deutsches Recht erfolgte durch die 22. Bundes-

immissionsschutzverordnung (22. BImSchV). Der derzeitige Stand der Ver-

ordnung ist der 04.06.2007. 

Mit der luftschadstofftechnischen Untersuchung der Immissionen wird der An-

teil der untersuchten Straße an der Luftverunreinigung (Zusatzbelastung) un-

ter Berücksichtigung bekannter Vorbelastungen ausgewiesen und die Ge-

samtbelastung mit den Immissionsgrenzwerten verglichen. Bezüglich der Im-

missionsgrenzwerte wird die 22. BImSchV herangezogen. In der 22. BImSchV 

sind vom Gesetzgeber Immissionsgrenzwerte für Luftschadstoffkonzentratio-

nen festgelegt worden, die einzuhalten sind. Das Gesetz umfasst neben den 

Beurteilungswerten zum Schutz der menschlichen Gesundheit auch Beurtei-

lungswerte zum Schutz von Ökosystemen. 
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Die für den Straßenverkehr maßgeblichen Grenzwerte der 22. BImSchV sind 

in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. 

 

3.6 Vorbelastungen 

Als Ausgangswert zur verkehrsunspezifischen Vorbelastung werden die Vor-

belastungswerte als „Freiland, gering“ gemäß dem Merkblatt für die Luftverun-

reinigung an Straßen (Version 6.0) angenommen. Die gebietstypischen 

Schätzwerte der Reduktionsfaktoren wurden von der Tabelle A 2 des Merk-

blattes MLuS 02 für das Berechnungsjahr 2020 abgeleitet. 
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4. TECHNISCHE GRUNDLAGEN 

Da bei Neubaumaßnahmen vor Inbetriebnahme eine Messung von Luft-

schadstoffkonzentrationen gänzlich ausscheidet, erfolgt eine Abschätzung der 

Konzentrationen nach dem PC-Berechnungsverfahren zum Merkblatt über 

Luftverunreinigungen an Straßen MLuS-02, geänderte Fassung 2005. 

Das Emissionsmodell basiert auf dem „Handbuch der Emissionsfaktoren des 

Straßenverkehrs“, das im Auftrag des Umweltbundesamtes Berlin entwickelt 

wurde. Das Handbuch enthält Prognosedaten für die Emissionsfaktoren zu-

künftiger Fahrzeugschichten (eine Fahrzeugschicht besteht aus einer Gruppe 

von Fahrzeugtypen derselben Kategorie und Größen- bzw. Gewichtsklasse 

mit ähnlichen Emissionsverhalten), sowie differenzierte, bezugsjahrabhängige 

Fahrleistungsanteile getrennt für Bundesautobahnen, sonstige Außerortsstra-

ßen und Innerortsstraßen. Aufbauend auf dem Handbuch wurde im Auftrag 

des Umweltbundesamtes das Emissionsmodell „MOBILEV“ (Maßnahmen-

orientiertes Berechnungsinstrumentarium für die lokalen Schadstoffemissio-

nen des Kraftfahrzeugverkehrs) erarbeitet, in dem die Daten des Handbuchs 

mit Hilfe von Angaben zum Straßentyp, zur Verkehrsbelastung und Verkehrs-

zusammensetzung sowie unter Berücksichtigung des Längsneigungseinflus-

ses in längenbezogene stündliche Emissionen der Straße überführt werden. 

Im Immissionsmodell werden aus den zuvor berechneten Emissionsdaten 

unter Berücksichtigung einer abstandsabhängigen Ausbreitungsfunktion und 

bei Beachtung der mittleren Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe über Grund 

die Zusatzbelastungen und die Gesamtbelastungen als Mittelwert (NO2 auch 

als 98-Percentil) für folgende Stoffe ermittelt: 

• Kohlenmonoxid CO 
• Stickstoffdioxid NO2 

• Blei Pb 
• Schwefeldioxid SO2 

• Benzol C6H6 

• Partikel PM10 

 

Berechnet werden die Jahresmittelwerte und die Überschreitungshäufigkeiten 

für NO2 und PM10, sowie für CO als gleitender 8h-Mittelwert. Die so ermittelten 
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Gesamtbelastungen werden den Grenzwerten der 22. BImSchV gegenüber-

gestellt. 

 
5. IMMISSIONSKONZENTRATIONEN 

Für die Abschätzung der maximal zu erwartenden Schadstoffbelastung (Jah-

resmittelwert und 98-Perzentil) wurden die Immissionswerte bei den Wohnge-

bäuden ermittelt, die im Planungsraum dem Fahrbahnrand am nächsten lie-

gen. Der maßgebende, am ungünstigsten gelegenen Immissionsort befindet 

sich in Redwitz, Hauptstraße 10 (Bau-km 13+390 links) ca. 120 m vom Fahr-

bahnrand entfernt. Die sonstige Bebauung hat einen Abstand von über 200 m 

und liegt damit außerhalb des Abschätzbereiches der „MLuS 02, geänderte 

Fassung 2005“. 

6. ERGEBNISSE 

Zur Abschätzung der Luftschadstoffe wurde mit dem PC–

Berechnungsprogramm nach der „MLuS 02, geänderte Fassung 2005“ eine 

Berechnung für den maßgebenden Immissionsort durchgeführt. Dabei wurden 

die ungünstigsten Annahmen getroffen. 

Die kritischen Prüfgrößen Stickstoffdioxid (NO2) und Partikel (PM10 ) ergeben 

sich mit den Verkehrsbelastungszahlen der Verkehrsprognose 2025 wie folgt: 

- Der 1h – Mittelwert für NO2 von 200 µg/m3
 wird 3-mal pro Jahr überschrit-

ten und liegt damit deutlich unter der Grenze von 18 Überschreitungen pro 

Jahr. 

- Der 24h – Mittelwert für PM10 von 50 µg/m3
 wäre 10-mal pro Jahr über-

schritten, liegt damit aber deutlich unter der in der 22. BImSchV zugelas-

senen Grenze von 35 Überschreitungen pro Jahr. 

Im Ergebnis der Gegenüberstellung der ermittelten Werte mit den Grenzwer-

ten für Schadstoffimmissionen gemäß 22. BImSchV kann festgestellt werden, 

dass durch die neue Straße an den Wohnhäusern, die den Trassen am 
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nächsten liegen, keine Immissionen aus Vorbelastung und Zusatzbelastung 

entstehen, die Überschreitungen von Grenzwerten, Belastungen oder Einwir-

kungen erwarten lassen, die für die Anlieger Gefahren, erhebliche Nachteile 

oder erhebliche Belästigungen bedeuten würden. 

Besondere Schutzmaßnahmen und weitergehende Untersuchungen sind 

deshalb nicht erforderlich.  

Im Folgenden sind die Berechnungsergebnisse aus dem PC-

Berechnungsverfahren detailliert dargestellt. 
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